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I. Prüfungsauftrag 

Gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der 

Stadt Sundern 

(im Folgenden auch "Stadt" genannt) 

wurden wir mit Schreiben vom 22. Juni 2016 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lagebe-

richts für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 101 GO NRW beauftragt.  

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde von uns entsprechend der Maß-

gabe des § 103 Abs. 5 GO NRW vorgenommen. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns gemäß § 101 GO NRW und § 317 HGB 

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie den Lagebericht abzu-

geben. 

Form und Inhalt des Prüfungsberichts entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichter-

stattung bei Abschlussprüfungen nach IDW PS 450. Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 

haben wir als von der Stadt erstellte Anlagen beigefügt. Der vorliegende Prüfungsbericht richtet 

sich an die Stadt Sundern. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.  

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten, auch im Verhältnis zu 

Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002. 
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II. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter 

Aus dem von den gesetzlichen Vertretern bestätigten Lagebericht und Jahresabschluss heben wir 

folgende Aspekte hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der 

Stadt von besonderer Bedeutung sind. 

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf der Stadt 

· Grundlage für die Haushaltsabwicklung im Berichtsjahr waren die am 12. März 2015 be-

schlossene Haushaltssatzung / Haushaltsplanung sowie das am 27. April 2015 durch den 

Hochsauerlandkreis genehmigte Haushaltssicherungskonzept. 

· Zunächst gehen die gesetzlichen Vertreter auf die städtische Bilanzstruktur ein. Die Bilanz-

summe hat im Jahresvergleich um rund 6,4 Mio. € abgenommen. Die Vermögensseite der Bi-

lanz wird hierbei mit gut 215 Mio. € bzw. 99 % durch das Anlagevermögen bestimmt.  

· Der Jahresfehlbetrag 2015 beträgt 2.412 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushalts-

ansatz hat sich das Jahresergebnis um 326 T€ verbessert. Es wird darauf hingewiesen, dass 

die Allgemeine Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO um weitere 834 T€ reduziert wird. An-

schließend stellen die gesetzlichen Vertreter die größeren Ertrags- und Aufwandspositionen 

im Jahresvergleich dar. 

· Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit 2.274 T€ ab. Der Saldo aus Investi-

tionstätigkeit betrug in 2014 823 T€. Zum Bilanzstichtag beliefen sich die Liquiden Mittel auf 

148 T€. 
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Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 

· Die gesetzlichen Vertreter erläutern die Chancen und Risiken der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung und deren Einfluss auf den städtischen Haushalt. 

· Im Sozialbereich werden steigende Lasten erwartet. Es wird weiter auf die Kosten der Unter-

bringung und Versorgung von Flüchtlingen eingegangen. Weitere mittelfristige Risiken wer-

den im Wegfall der Schlüsselzuweisungen erkannt. 

· Die gesetzlichen Vertreter erläutern umfassend etwaige Folgen des beschlossenen Haus-

haltssicherungskonzeptes.  

· Für 2016 wird ein Jahresergebnis von - 1.751 T€ erwartet. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurtei-

lung der Lage der Stadt, einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Ent-

wicklung, plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertre-

ter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. 
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III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung war der nach den Vorschriften des NKF und des NKFWG aufgestell-

te Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 

Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen, Bilanz und Anhang - unter Einbeziehung der 

Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdau-

ern der Vermögensgegenstände sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2015. 

Wir prüften die Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften der GO NRW und GemHVO NRW 

und der sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-

mungen.  

Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns erteilten Angaben und Auskünfte tragen 

die gesetzlichen Vertreter der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung 

der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu 

beurteilen. 

Art und Umfang der Prüfung 

Grundlage unserer Prüfung waren die landesrechtliche Vorschrift des § 101 GO NRW, die sie 

ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 317 ff HGB) und die vom IDW festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen 

und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.  

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbe-

stände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch die Aufdeckung und 

Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung 

und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, 

die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die 

gesetzlichen Vertreter der Stadt sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnah-

men zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwa-

chung obliegt dem Rat der Stadt, der dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnah-

men berücksichtigt. 
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Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen  

Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über 

örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebe-

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters 

der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richtes. 

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vor-

läufigen Lageeinschätzung der Stadt und einer Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungs-

legungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt zu Grunde. Hierbei haben wir unsere 

Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 

Stadt sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt.  

Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prü-

fungsschwerpunkte: 

· Entwicklung des Anlagevermögens und der Sonderposten unter Einbeziehung der korres-

pondierenden Posten der Ergebnis- und der Finanzrechnung, 

· Abstimmung der Finanzbuchhaltung mit ihren Nebenbüchern, 

· Vollständigkeit und Bewertung der bilanzierten Rückstellungen. 

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 

haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlich-

keit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzel-

fallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungs-

gebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. 

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen 

Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir keine 

Schwachstellen festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderungen 

unserer Prüfungsschwerpunkte waren demnach nicht erforderlich. 
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Analytische Prüfungshandlungen haben wir vor allem im Rahmen von Zeitreihenvergleichen und 

Plan-Ist-Abweichungen einzelner Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung sowie bei der Ana-

lyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen. Einzelfallprüfungen ha-

ben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt. 

Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen wurden uns Saldenbestätigungen 

und -mitteilungen sowie andere Unterlagen von beauftragten Kreditinstituten und verbundenen 

Unternehmen vorgelegt.  

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag haben wir uns auf ein versiche-

rungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG, Köln, vom 25. Januar 2016 gestützt.  

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht, ob er den gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht, ob er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt und ob die 

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt worden sind. 

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen von November 2017 bis Januar 2018 durchgeführt. 

Aufklärungen und Nachweise im Sinne des § 320 HGB erteilten uns die gesetzlichen Vertreter 

sowie die uns benannten Personen bereitwillig und im gewünschten Umfang. Die berufsübliche 

Vollständigkeitserklärung der gesetzlichen Vertreter haben wir zu unseren Arbeitspapieren ge-

nommen. 
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

A. Ordnungsmäßigkeit der Haushaltssatzung 

1. Haushaltssatzung 2015 

Der Haushaltsplan 2015 enthält die von der GO NRW geforderten Angaben. Er beinhaltet den 

Gesamtergebnis- und -finanzplan sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene 

für das Haushaltsjahr 2015. 

Die wesentlichen Merkmale des Haushaltsplans 2015 sind: 

· Kreditaufnahmen für Investitionen:  0 T€ 

· Summe der Verpflichtungsermächtigungen: 634 T€ 

· Maximale Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung: 42.000 T€ 

· Verringerung der allgemeinen Rücklage: 2.738 T€ 

Der Haushaltsplan wurde ursprünglich im Ergebnisplan mit Erträgen von 53.025 T€ und Aufwen-

dungen von 55.763 T€ sowie im Finanzplan mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von 50.123 T€, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 49.817 T€, Einzahlungen 

aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 4.468 T€ und Auszahlungen aus Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit von 6.565 T€ festgesetzt. 

Die für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzten steuerlichen Hebesätze belaufen sich unverändert 

gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 für die Grundsteuer A auf 274 %, die Grundsteuer B auf 

467 % und die Gewerbesteuer auf 450 %.  

Der Haushaltsausgleich ist nach dem Haushaltssicherungskonzept im Jahre 2022 wieder herge-

stellt. 

Die Stadt hat in ihrer Haushaltswirtschaft die in § 84 GO NRW geforderte mehrjährige Ergebnis- 

und Finanzplanung zu Grunde gelegt und in ihren Haushaltsplan einbezogen. Dabei ist das Pla-

nungsjahr das Haushaltsjahr 2015. 

2. Haushaltsplanverfahren 

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Sundern am 

12. März 2015 verabschiedet.  

Die Stadt hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 der Kommunalaufsicht des Hochsauerland-

kreises gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW angezeigt. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht 

erfolgte mit Schreiben vom 27. April 2015.  
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B. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Vorjahresabschluss 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014 

wurden in der von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-

henen Fassung (Bericht vom 6. Mai 2016) vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung 

am 13. Juni 2016 zur Kenntnis genommen. Der Rat der Stadt Sundern hat den geprüften Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2014 entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsaus-

schusses in seiner Sitzung am 30. Juni 2016 festgestellt. In derselben Ratssitzung wurde dem 

Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2014 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW uneingeschränkt 

Entlastung erteilt.  

Die Beschlussfassung des Rates zum geprüften Jahresabschluss 2014 wurde der Kommunalauf-

sicht beim Hochsauerlandkreis am 8. Juli 2016 angezeigt.  

Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 erfolgte am 

28. Juli 2016 in den örtlichen Tageszeitungen der Stadt Sundern. 

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der 

Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsmäßig abgebildet.  

3. Jahresabschluss 

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde dem Rat der Stadt nicht innerhalb der Frist ge-

mäß § 95 Abs. 3 GO NRW vorgelegt. Insofern kann auch die Prüfung des Jahresabschluss-

Entwurfes und die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Rat der Stadt Sundern 

nicht gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW bis spätestens zum 31. Dezember 2016 durchgeführt werden. 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2015 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurtei-

lung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften ein-

schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. 
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Ohne diese Aussage einzuschränken weisen wir darauf hin, dass verrechnete Erträge und Auf-

wendungen aus Anlagenabgängen (rd. 835 T€) entsprechend der von der Stadt vertretenen sog. 

vermögensbezogenen Sichtweise ohne Erfassung in der Ergebnisrechnung direkt mit der Allge-

meinen Rücklage verrechnet wurden. 

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO bzw.  § 34 Abs. 1 GemHVO hat alle fünf bzw. drei Jahre eine kör-

perliche Bestandsaufnahme zu erfolgen. Die letztmalige körperliche Bestandsaufnahme erfolgte 

im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008. 

Wie bereits im vorherigen Jahresabschlussprüfungen weisen wir nochmals auf die Verpflichtung 

zur Durchführung einer Inventur hin. 

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsmäßig aus der Buchführung und den wei-

teren geprüften Unterlagen abgeleitet. Auf den Beständen des Vorjahresabschlusses wurde ord-

nungsmäßig aufgesetzt. Die für Gebietskörperschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewer-

tungsvorschriften nach dem NKF, dem NKFWG, der GO NRW und der GemHVO NRW wurden 

beachtet. 

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz, Ergebnis- 

und Finanzrechnung und beinhaltet die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig.  

4. Lagebericht 

Der Lagebericht (Anlage 2 dieses Berichts) steht mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf 

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften 

und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt. Die wesentlichen 

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend und vollständig dargestellt. 
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C. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss im 

Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den jeweiligen Teilrechnungen, Bilanz 

sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-

lage der Stadt vermittelt. 

Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im beigefügten Anhang 

dargestellt. 

Mit unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir auf die Sachverhalte ein, die unseres Erach-

tens für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sowie in ihrer Ge-

samtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher 

Bedeutung sind: 

· Die Stadt Sundern hat im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW die Pensi-

ons- und Beihilfeverpflichtungen nach dem sog. Teilwertverfahren unter Berücksichtigung bi-

ometrischer Daten entsprechend der Richttafeln 2005 G (sog. Sterbetafeln von Prof. Dr. Klaus 

Heubeck) und einem Zinssatz von 5,0 % bewertet. Aufgrund nicht berücksichtigter zukünftiger 

Gehalts- und Vergütungstrends sowie zu erwartender steigender Lebenserwartungen ist mit 

signifikanten ergebniswirksamen Steigerungen des Rückstellungsbuchwerts in der Zukunft zu 

rechnen.  

· Die Stadt hat gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO die Erträge / Aufwendungen aus der Veräußerung 

bzw. dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens direkt mit der Allge-

meinen Rücklage verrechnet. Die Stadt vertritt hierbei die sogenannte vermögensbezogene 

Sichtweise. 
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D. Analyse der Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage 

1. Ertragslage 

1.1 Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses 2015 

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2015 im Vergleich zum 

Haushaltsjahr 2014 dargestellt und analysiert. 

2015 2014 Ver- 

 
  änderung   

  T€   T€   T€  

          
Steuern und ähnliche Abgaben 37.703 33.872 3.831 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.811 10.275 -2.464 
Sonstige Transfererträge 392 685 -293 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.136 3.030 106 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 739 766 -27 
Kostenerstattungen und -umlagen 3.537 2.074 1.462 
Sonstige ordentliche Erträge 2.680 2.145 535 
Aktivierte Eigenleistungen 22 103 -81 
Ordentliche Erträge 

 
56.020 

 
52.950 

 
3.069 

 
Personalaufwendungen  -14.618 -13.612 -1.006 
Versorgungsaufwendungen -1.937 -1.656 -281 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.278 -7.358 1.080 
Bilanzielle Abschreibungen  -5.692 

 
-5.657 

 
-35 

Transferaufwendungen  -25.315 
 

-23.293 
 

-2.022 
Sonstige ordentliche Aufwendungen  -3.884 -3.909 25 
Ordentliche Aufwendungen 

 
-57.724 

 
-55.485 

 
-2.239 

 Ordentliches Ergebnis 
 

-1.704 
 

-2.535 
 

830 
 Finanzerträge 1.390 1.463 -73 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  -2.098 -1.504 -594 
Finanzergebnis 

 
-708 

  
-41 

  
-667 

 Geschäftstätigkeit = Jahresergebnis 
 

-2.412 
 

-2.576 
 

163 
 



 

- 12 - 44366/15/pdf 

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: 

2015  2014  
Ver- 

  
änderung 

T€ 
 

T€ 
 

T€ 

Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO 
   Gewerbesteuer 18.041 15.182 2.859 
   Grundsteuer 4.768 4.716 52 

22.809 19.898 2.911 
Gemeinschaftssteuern 
   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 11.650 10.887 763 
   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.675 1.578 97 

13.325 12.465 860 
Steuerähnliche Erträge 
   Vergnügungssteuer 153 123 30 
   Zweitwohnungssteuer 94 91 3 
   Hundesteuer 169 164 5 

416 378 38 
   Kompensationsleistungen - Neuregelung 
   des Familienleistungsausgleichs 1.153 1.131 22 

37.703 33.872 3.831 

Die für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzten steuerlichen Hebesätze belaufen sich, unverändert 

gegenüber dem Vorjahr, für die Grundsteuer A auf 274 %, die Grundsteuer B auf 467 % und die 

Gewerbesteuer auf 450 %. 

Der Anstieg der Gewerbesteuererträge ergibt sich aus der konjunkturellen Lage in der Stadt Sun-

dern. Bereits bei 5 größeren Gewerbebetrieben ergaben sich höhere Steuererträge in einem Um-

fang von rund 1,2 Mio. Euro.  

Die Anteile der Stadt an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer werden anhand von 

Schlüsselzahlen auf Landesebene festgelegt.  
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Ferner fließen der Stadt Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu: 

2015  2014  
Ver- 

 
änderung 

 
T€ 

 
T€ 

 
T€ 

 Schlüsselzuweisungen vom Land 748 2.824 -2.076 
Bedarfszuweisungen vom Land 43 104 -61 
Zuweisungen für laufende Zwecke 
  - vom Land 4.224 4.443 -219 
  - vom Bund 0 9 -9 
Zuweisungen für allgemeine Zwecke 
  - vom Land 771 814 -43 
  - vom Bund 0 17 -17 
Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 2.025 2.045 -20 
Übrige 0 19 -19 

 
7.811 10.275 -2.464 

Die Schlüsselzuweisungen resultieren aus dem Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden 

und Gemeindeverbänden, denen entsprechende Bescheide zugrunde liegen.  

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich im Wesentlichen 

in Höhe der auf die bezuschussten und geförderten Anlagegüter entfallenden anteiligen Abschrei-

bungen. Insoweit werden die bilanziellen Abschreibungen erfolgsneutral gestellt.  

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: 

2015  2014  
Ver- 

 
änderung 

 
T€ 

 
T€ 

 
T€ 

 Benutzungsgebühren 1.551 1.519 32 
Erträge aus Auflösung Beiträge Sonderposten 1.013 994 19 
Verwaltungsgebühren 545 505 40 
Übrige 27 12 15 

 
3.136 3.030 106 

Im aktuellen Haushaltsjahr ergaben sich bei den Benutzungsgebühren, insbesondere durch höhe-

re Bestattungszahlen entsprechend höhere Erlöse. 
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Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich wie folgt: 

2015  2014  
Ver- 

  
änderung 

T€ 
 

T€ 
 

T€ 

Mieten und Pachten 301 305 -4 
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  380 380 0 
Übrige 58 81 -23 

739 766 -27 

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen: 

2015  2014  
Ver- 

  
änderung 

T€ 
 

T€ 
 

T€ 

Erstattungen 
 - von Gemeinden sowie Gemeindeverbänden 1.035 1.157 -122 
 - vom Bund 1 9 -8 
 - von verbundenen Unternehmen und von  
   Sondervermögen 176 104 72 
 - vom Land 1.799 381 1.418 
 - von privaten Unternehmen 49 84 -35 
 - Übrige 477 340 137 

3.537 2.075 1.462 

Die höheren Erstattungen des Landes Nordrhein-Westfalen resultieren aus entsprechenden Auf-

wendungen der Kommune im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.  

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten: 

2015  2014  
Ver- 

 
änderung 

 
T€ 

 
T€ 

 
T€ 

 Konzessionsabgaben 1.089 1.236 -147 
Säumniszuschläge 576 201 375 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 379 157 222 
Bußgelder 110 80 30 
Mahngebühren 32 31 1 
Übrige 494 440 54 

2.680 2.145 535 
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Für eine Darstellung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verweisen wir auf den 

Rückstellungsspiegel der Stadt Sundern.  

Die höheren Säumniszuschläge ergaben sich aufgrund größerer Nachforderungszinsen der Ge-

werbesteuer. 

Die aktivierten Eigenleistungen enthalten die anteiligen Eigenleistungen der städtischen Ingeni-

eure für die Betreuung der durchgeführten Investitionen und Baumaßnahmen. 

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

2015  2014  
Ver- 

 
änderung 

 
T€ 

 
T€ 

 
T€ 

 Dienstaufwendungen 
  - Beamtenbezüge (inklusive Beihilfen etc.) 2.333 2.230 103 
  - Tariflich Beschäftigte 8.614 8.123 491 

10.947 10.353 594 

Beiträge zur Versorgungskasse 679 629 50 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.640 1.588 52 
Veränderung der Rückstellungen für 
Pensionen und Beihilfen 1.341 881 460 
Veränderung der Sonstigen Personalkostenrückstellungen 11 161 -150 

14.618 13.612 1.006 

Der Anstieg der Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten resultiert neben der Tarifsteige-

rung zum 1. März 2015 von + 2,4 % im Wesentlichen aus mehreren Höhergruppierungen einzel-

ner Mitarbeiter. Bei den Beamten wurden die Bezüge zum 1. Juni um 1,9 % angehoben. Darüber 

hinaus ergab sich auch hier ein weiterer Anstieg aus Höhergruppierungen.  

Die Personalkennzahlen stellen sich wie folgt dar: 

2015  2014 

 Personalaufwendungen in T€ 14.618 13.612 

Vollkräfte 275,91 268,40 

Personalintensität in % 25,3 24,5 
Personalaufwand x 100 

Ordentliche Aufwendungen 

Personalaufwand je Vollkraft in € 53.000 50.700 
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Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen sich wie folgt dar: 

2015  2014  
Ver- 

  
änderung 

T€ 
 

T€ 
 

T€ 

Bewirtschaftung von Grundstücken  -2.960 -2.928 -32 
Unterhaltung eigener Gebäude  -814 -1.405 591 
Unterhaltung des beweglichen Vermögens  -274 -273 -1 
Sach- und Dienstleistungen  -135 -73 -62 
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö-
gens 

 
-154 -261 107 

Lernmittel  -106 -68 -38 
Übrige  -1.835 -2.350 515 

-6.278 -7.358 1.080 

Die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener Gebäude waren im Vorjahr geprägt durch um-

fangreiche Zuführungen von Instandhaltungsrückstellungen. Die im Vorjahr höheren übrigen Auf-

wendungen resultierten aus der Verlegung einer Landesstraße. 

Unter den Transferaufwendungen werden Leistungen für Dritte erfasst, zu denen die Stadt 

überwiegend gesetzlich verpflichtet ist, ohne dass daraus ein Anspruch auf eine entsprechende 

Gegenleistung entsteht. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 

2015  2014  
Ver- 

  
änderung 

T€ 
 

T€ 
 

T€ 

Kreisumlage -11.689 -11.079 -610 
Zuwendungen an den übrigen Bereich -4.398 -4.166 -232 
Sozialleistungen -5.146 -4.283 -863 
Gewerbesteuerumlage -1.292 -1.095 -197 
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit -1.255 -1.064 -191 
Zuwendungen an Unternehmen und Beteiligungen -1.175 -1.164 -11 
Übrige -360 -442 82 

-25.315 -23.293 -2.022 

Der Kreisumlage liegen die dem Hochsauerlandkreis entstandenen Aufwendungen zu Grunde.  

Die höheren Aufwendungen für Sozialleistungen resultieren im Wesentlichen aus der Aufnahme 

und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Den Aufwen-

dungen stehen entsprechende Landeszuweisungen gegenüber.  
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Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

2015  2014  
Ver- 

  
änderung 

T€ 
 

T€ 
 

T€ 

     Geschäftsaufwendungen -711 -684 -27 
Steuern, Abgaben, Beiträge und Versicherungen -441 -445 4 
Mieten, Pachten und Leasing -543 -527 -16 
Erstattungen private Unternehmen -407 -508 101 
Aufwendungen aus ehrenamtlichen Tätigkeiten -272 -270 -2 
Erstattungen öffentlicher Bereich -124 -167 43 
Wertberichtigungen -194 -66 -128 
Sonstige Aufwendungen für Personal -141 -149 8 
Inspruchnahme von Rechten -656 -663 7 
übrige ordentliche Aufwendungen -395 -430 35 

-3.884 -3.909 25 

Die Finanzerträge beinhalten im Berichtsjahr im Wesentlichen die Ausschüttung der Stadtwerke 

Sundern von 879 T€ (im Vorjahr: 947 T€) sowie der Sparkasse Sundern von 500 T€ (500 T€).  

Die Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die abgeschlos-

senen Investitions- und Liquiditätskredite. Im Zusammenhang mit drei im aktuellen Haushaltsjahr 

vorzeitig abgelösten langfristigen Darlehen ergaben sich Aufwendungen aus Vorfälligkeitszinsen 

von zusammen 640 T€. Insofern ergaben sich trotz des allgemein niedrigen Zinsniveaus im Haus-

haltsjahr 2015 höhere Finanzaufwendungen. 
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1.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanung 

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2015 sind auch 

die Abweichungen zu dem fortgeführten Ansatz des vom Rat beschlossenen Haushaltsplans 

2015. 

    2015 Ver- 
    Planansatz Ist änderung 
    T€ T€ T€ 

                    
Steuern und ähnliche Abgaben     35.295   37.703   2.408   
Zuwendungen und allgemeine Umlagen     8.260   7.811   -449   
Sonstige Transfererträge     430   392   -38   
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     3.062   3.136   74   
Privatrechtliche Leistungsentgelte     848   739   -109   
Kostenerstattungen und -umlagen     2.021   3.537   1.516   
Sonstige ordentliche Erträge     1.713   2.680   967   
Aktivierte Eigenleistungen     10   22   12   
Ordentliche Erträge     51.639   

 
56.020   

 
4.381   

            
Personalaufwendungen      -12.692   -14.618   -1.926   
Versorgungsaufwendungen     -1.672   -1.937   -265   
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen     -6.670   -6.278   392   
Bilanzielle Abschreibungen      -5.585   -5.692   -107   
Transferaufwendungen      -24.063   -25.315   -1.252   
Sonstige ordentliche Aufwendungen      -3.486   -3.884   -398   
Ordentliche Aufwendungen     -54.168   

 
-57.724   

 
-3.556   

Ordentliches Ergebnis     -2.529   
 

-1.704   
 

825   
Finanzerträge     1.386   1.390   4   
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen    -1.595   -2.098   -503   
Finanzergebnis     -209   

 
-708   

 
-499   

Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit /Jahresergebnis     -2.738   

 
-2.412   

 
326   

                      

Die Darstellung zeigt, dass der Planansatz im Ergebnis übertroffen wurde. Für eine Erläuterung 

der einzelnen Veränderungen verweisen wir auf den Lagebericht der Stadt Sundern (Anlage 2 

unseres Berichts). 
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Der Planansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben von 35.295 T€ wurde durch das tatsächlich 

erzielte Ergebnis von 37.703 T€ aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre über-

schritten.  

Die höheren Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen stehen in Zusammenhang mit 

höheren Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (+ 1.209 T€), welchen jedoch 

bei den Transferaufwendungen auch höhere Aufwendungen für den oben genannten Sachverhalt 

(+ 905 T€) gegenüberstehen.  

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich gegenüber dem Planansatz Mehrerträge 

von 967 T€, bedingt durch einen gegenüber dem Planansatz anderen Ausweis der Abrechnung 

des Einheitslastenausgleiches (+ 480 T€) sowie höhere Nachzahlungszinsen im Bereich der Ge-

werbesteuer (+ 360 T€).  

Im Gegensatz zum Planansatz ergaben sich im Haushaltsjahr höhere Personalaufwendungen 

aufgrund nicht in diesem Umfang geplanter Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie höhere Perso-

nalaufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Des Weiteren 

ergaben sich höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen.  

Die Finanzaufwendungen sind aufgrund der vorzeitigen Ablösung von 3 Darlehen belastet mit 

Vorfälligkeitsentschädigungen.  
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2. Vermögens- und Schuldenlage 

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens-, Kapital- und Schuldposten der Bilanz 

zum 31. Dezember 2015 sowie zum 31. Dezember 2014 zusammengefasst und nach betriebs-

wirtschaftlichen Grundsätzen analysiert. 

  31.12.2015 31.12.2014 Ver- 
  änderung 
    T€     T€     T€   
Immaterielle Vermögensgegenstände,  
Sachanlagen 185.228   190.814     -5.586   
Finanzanlagen 29.254   29.217     37   
Langfristiges Vermögen 

 
214.482   

 
220.031     -5.549   

Vorräte 527   538     -11   
Forderungen  3.193   3.605     -412   
Liquide Mittel 149   725     -576   
Andere Aktiva 816   709     107   
Kurzfristiges Vermögen 

 
4.685   

 
5.577     -892   

Gesamtvermögen 
 

219.167   
 

225.608     -6.441   
  

 
  

 
    

 
  

Eigenkapital 40.384   43.631     -3.247   
Sonderposten 80.482   82.169     -1.687   
Langfristige Rückstellungen 29.291   27.536     1.755   
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 24.920   29.709     -4.789   
Friedhofsgebühren 3.200   3.107     93   
Langfristiges Kapital 

 
178.277   

 
186.152     -7.875   

Kurzfristige Rückstellungen 1.098   1.165     -67   
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten  
(< 1 Jahr) 1.971   1.796     175   
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 32.150   30.950     1.200   
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 925   821     104   
Erhaltene Anzahlungen  3.448   2.945     503   
Andere Passiva 1.298   1.779     -481   
Kurzfristiges Kapital 

 
40.890   

 
39.456     1.434   

Gesamtkapital 
 

219.167   
 

225.608     -6.441   
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Die Entwicklung der Immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens 

stellt sich wie folgt dar:  

  
     2015 

        
T€ 

       
Stand 01.01.      190.814 
Zugänge      2.125 
Abgänge      -1.960 

 Abschreibungen      -5.751 
Stand 31.12.      185.228 

Die Zugänge stellen sich nach Bilanzpositionen wie folgt dar: 

 2015 

   
T€ 

    Immaterielle Vermögensgegenstände 3 
Unbebaute Grundstücke 197 
Bebaute Grundstücke und  
grundstücksgleiche Rechte 0 
Infrastrukturvermögen 44 
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 311 
Betriebs- und Geschäftsausstattungen 195 
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.375 

2.125 

Die wesentlichen Zugänge betreffen bei den unbebauten Grundstücken den Kunstrasenplatz 

Langscheid (154 T€) und bei den Anlagen im Bau die restlichen Investitionen des Gesundheits-

weges und der Promenade (535 T€), die Buswendeanlage Hövel (120 T€) sowie ein Regenrück-

haltebecken (96 T€). 

Die Abschreibungen erfolgten grundsätzlich planmäßig nach der linearen Methode entsprechend 

den im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Restnutzungsdauern bzw. bei den Neuzugängen 

gemäß den in der Liste der örtlichen Nutzungsdauern festgelegten Abschreibungssätzen. 
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Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:  

 2015 

   
T€ 

unbebaute Grundstücke 
    Grünflächen 
   

123 
 Ackerland / sonstige unbebaute Grundstücke 6 129 

          

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
Schulen 708 
sonstige Dienstgebäude 914 1.622 

Infrastrukturvermögen 
Grund und Boden 13 
Straßen, Wege, Plätze 123 
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2 138 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 4 

Betriebs- und Geschäftsausstattungen 54 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 13 
1.960 

Die größten Abgänge des Haushaltsjahres 2015 betreffen das Grundstück und das Gebäude so-

wie die Turnhalle der Grundschule Langscheid (708 T€ + 799 T€), den Abgang des Straßenaus-

baus „Zum Giebel“ (74 T€) sowie den Abgang von Leichenhallen in Hövel (92 T€) und Langscheid 

(114 T€).  

Im Haushaltsjahr 2015 wurde die Grundschule sowie die zugehörige Turnhalle Langscheid im 

Rahmen eines Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens unentgeltlich zum 1. August 2015 an den 

„Förderverein der Freien Schule am See e.V.“, Sundern übertragen. Durch den Förderverein wird 

der Betrieb der privaten Grundschule als Ersatzschule vorgenommen. Gegenstand des notariell 

beurkundeten Übertragungsvertrages ist ferner ein Rückgriffs-, Nutzungs- und Veräußerungsrecht 

der Stadt Sundern im Falle einer Aufgabe des Grundschulbetriebes durch den Förderverein.  



 

44366/15/pdf - 23 - 

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen: 

31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
T€ 

  
T€ 

 
T€ 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
Sorpesee GmbH 1.693 1.693 

 
0 

 Beteiligungen 
RLG 217 217 0 
WFG 114 114 0 
Sondervermögen 
Stadtwerke Sundern 26.824 26.824 0 

Anteil am Versorgungsfond wvk 277 230 47 
Ausleihungen 129 139 

 
-10 

 29.254 29.217 37 

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen: 

31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
T€ 

  
T€ 

  
T€ 

 
Öffentlich-rechtliche Forderungen  
 - aus Gebühren  215 189 26 
 - aus Beiträgen 18 24 -6 
 - aus Steuern 505 674 -169 
 - aus Transferleistungen 120 114 6 
 - Sonstige 1.949 2.183 -234 

2.807 3.184 -377 
Privatrechtliche Forderungen 
 - gegenüber dem privaten Bereich 382 409 -27 
 - gegenüber dem öffentlichen Bereich 0 0 0 
 - gegen verb. Unternehmen 2 11 -9 
 - gegen Beteiligungen 1 1 0 
 - gegen Sondervermögen 1 0 1 

 386 421 -35 
3.193 3.605 -412 

Von dem Forderungsbestand wurden Wertberichtigungen in Höhe von 1.151 T€ (im Vorjahr: 

957 T€) zur Abdeckung von Ausfallrisiken abgesetzt. 

Die liquiden Mittel bestehen aus Bargeldbestand und Guthaben bei Kreditinstituten. 

Die anderen Aktiva enthalten die Sonstigen Vermögensgegenstände sowie die aktive Rech-

nungsabgrenzung. 
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Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:  

31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 

 
T€ 

 
T€ 

 
T€ 

 
Allgemeine Rücklage 42.796 46.206 -3.410 
Jahresergebnis -2.412 -2.575 163 
  40.384 43.631 -3.247 

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar: 

2015 
T€ 

 01.01.2015 46.206 
Jahresergebnis 2014 -2.575 
Verrechnungen nach § 43 Abs. 2 GemHVO -835 
31.12.2015 42.796 

Die Stadt hat gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO die Erträge / Aufwendungen aus der Veräußerung und 

dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens direkt mit der Allgemeinen 

Rücklage verrechnet. Die Stadt vertritt hierbei die sogenannte vermögensbezogene Sichtweise,  

d. h. das sämtliche Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang von Ver-

mögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.  

Es werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen: 

 31.12.2015 31.12.2014 
 T€ T€ 

Eigenkapitalquote I in % 18,43 19,34 

Eigenkapital x 100 
Gesamtkapital   

Eigenkapitalquote II in % 55,15 54,87 

(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 
Gesamtkapital 
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Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt: 

 
31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 

  
T€ 

  
T€ 

  
T€ 

  Sonderposten für Zuwendungen 51.392 51.953 -561 
Sonderposten für Beiträge 27.235 28.203 -968 

 Sonstige 1.855 2.013 -158 
80.482 82.169 -1.687 

Aus dem Vergleich der Sonderposten mit investivem Charakter und dem Sachanlagevermögen 

zuzüglich der immateriellen Vermögensgegenstände ergibt sich eine Quote aus Fördermitteln und 

Investitionszuschüssen von 43,4 % (Vorjahr: 43,1 %). Das heißt, dass das bilanzierte immaterielle 

Anlage- und das Sachanlagevermögen in Höhe dieses Anteils durch Investitionszuschüsse Dritter 

finanziert worden ist. Der verbleibende Anteil von 56,6 % wurde durch Fremdkapital (Kapital-

marktdarlehen) und Eigenmittel der Stadt finanziert. 

Die abgegrenzten Friedhofsgebühren wurden aufgrund ihrer langfristigen Finanzierungskraft 

dem langfristigen Kapital zugeordnet. 

Die kurz- und langfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 

 
T€ 

 
T€ 

 
T€ 

 
          Pensionsrückstellungen 21.703 

 
20.486 

 
1.217 

Beihilferückstellungen 6.394 
 

5.965 
 

429 
28.097 26.451 1.646 

Personalkostenrückstellungen 874 840 34 
Instandhaltungsrückstellungen 646 679 -33 
Sonstige Rückstellungen 771 731 40 

2.291 2.250 41 
30.388 28.701 1.687 

Den Pensionsrückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG 

zu Grunde. Die zum 31. Dezember 2015 bilanzierten Rückstellungen für Pensions- und Beihil-

feverpflichtungen beruhen auf 56 aktiven Versorgungsberechtigten (Vorjahr: 56) und 31 Versor-

gungsempfängern (Vorjahr: 29). 
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Die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten verringerten sich im 

Berichtsjahr planmäßig um 1.947 T€. Darüber hinaus wurden im aktuellen Haushaltsjahr drei Dar-

lehen mit einem Restbetrag von 2.667 T€ vorzeitig abgelöst. Die Verbindlichkeiten aus Liquidi-
tätskrediten haben im Jahresvergleich dagegen um 1.200 T€ zugenommen. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu 

einem Jahr.  

Unter dem Posten erhaltene Anzahlungen werden zum Bilanzstichtag im Wesentlichen die ver-

einnahmten und noch nicht verwendeten Investitions-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie 

Erschließungsbeiträge ausgewiesen. Der Anstieg im Jahresvergleich ergibt sich insbesondere 

durch einen Anstieg der noch nicht verwendeten Investitionspauschale. 

Die anderen Passiva setzen sich wie folgt zusammen: 

31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
T€ 

  
T€ 

  
T€ 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 47 61 -14 
Sonstige Verbindlichkeiten 952 1.355 -403 
übrige passive Rechnungsabgrenzung 298 363 -65 

1.297 1.779 -482 

Der deutliche Rückgang der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Wesentlichen aus zum 

Bilanzstichtag geringeren Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke Sundern mit 

235 T€ (im Vorjahr: 462 T€) sowie geringere Verbindlichkeiten aus Zuschüssen an kommunale 

Sportvereine. 
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3.  Finanzlage 

3.1 Liquidität und Deckungsverhältnisse 

Der Liquidität und den Deckungsverhältnissen liegt der Gedanke zugrunde, dass das finanzielle 

Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden 

kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegen-

stände mit gleichen Fristen hinsichtlich der Liquidierbarkeit gegenüberstehen, das heißt, die be-

stehenden Zahlungsverpflichtungen durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Ver-

mögensteile gedeckt sind. 

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar: 

  31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
    T€     T€     T€   
        
Liquide Mittel 149   725   -576   
Kurzfristiges Kapital 40.890   39.456   1.434   
Liquidität I -40.741   -38.731   -2.010   
        
Kurzfristige Forderungen 4.009   4.314   -305   
Liquidität II -36.732   -34.417   -2.315   
        
Vorräte 527   538   -11   
Liquidität III -36.205   -33.879   -2.326   
                    

Die Liquiditätssalden haben sich bezogen auf den Bilanzstichtag verschlechtert. Die Liquiditäts-

kennziffern zeigen aus betriebswirtschaftlicher Sicht deutlich ungünstige Finanzierungsverhältnis-

se an.  

Das Deckungsverhältnis der städtischen Finanzierung hat sich wie folgt entwickelt:  

  31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
    T€     T€     T€   
        
Langfristiges Kapital 178.277   186.152   -7.875   
Langfristiges Vermögen 214.482   220.031   -5.549   
Unterdeckung -36.205   -33.879   -2.326   
                    

Die Deckungsverhältnisse, d. h. die fristenkongruente Finanzierung des langfristigen Vermögens 

(Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital, weisen zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung aus. 

Diese Kennziffer zeigt damit die hochgradig unzureichende Finanzierungsstruktur der Stadt auf.  
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3.2 Analyse der Finanzrechnung 2015 

In der Finanzrechnung als direkter Methode einer Kapitalflussrechnung werden die Zahlungs-

ströme des Berichtsjahres getrennt nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätig-

keit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. 

Anhand dieser Finanzrechnung, die diesem Bericht als Teil des Jahresabschlusses beigefügt ist, 

werden die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen 

aufgezeigt. 

Zusammengefasst stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar: 

31.12.2015 31.12.2014 
T€ 

 
T€ 

 
    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.274 1.478 

Saldo aus der Investitionstätigkeit 823 -668 
Finanzmittelergebnis 3.097 810 

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit -3.434 -763 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -337 47 

Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01. 725 1.144 
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln -239 -464 
Saldo Vorschuss-/Verwahrkosten 0 -2 
Endbestand an Finanzmitteln am 31.12. 149 725 

Der Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12. stimmte unter Berücksichtigung der Korrekturen der 

Verwahrgeld-Konten mit den liquiden Mitteln überein.  

Des Weiteren merken wir an, dass die Stadt zur Aufrechterhaltung ihrer laufenden Zahlungsfähig-

keit Kassenkredite in Höhe von 32.150 T€ (Vorjahr: 30.950 T€) in Anspruch genommen hat.  
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Im Folgenden werden der Planansatz sowie das Ist-Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 gegen-

übergestellt. 

  

 

Planansatz 
 

 
 

Ist 
 

   
T€ T€ 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 305 2.274 

Saldo aus der Investitionstätigkeit -49 823 

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit -2.048 -3.434 

Bestandsveränderung Finanzmittel -1.792 -337 



 

- 30 - 44366/15/pdf 

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 

Wir haben nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung den Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2015 der Stadt  

Sundern mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

„An die Stadt Sundern: 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 

Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Ver-

mögensgegenstände und des Lageberichts der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr vom 

1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen 

nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Best-

immungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwor-

tung des Bürgermeisters der Stadt Sundern. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 

Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdau-

ern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-

fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-

lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-

nanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 

der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festge-

legte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-

gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-

ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt 

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 

sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-

lung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzun-

gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Sundern. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Ohne dieses Urteil einzuschränken weisen wir darauf hin, dass die anhaltende Verlustsituation zu 

einer Beeinträchtigung der kommunalen Aufgabenerfüllung führen kann. Aus diesem Grund hat 

die Stadt nach den Angaben im Lagebericht ein Haushaltssicherungskonzept bis 2022 aufgestellt.“ 

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Be-

stätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 

Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschluss-

prüfungen (IDW PS 450). Eine Verwendung des zuvor wiedergegebenen Bestätigungsvermerks 

außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Für den Fall, dass der 

Stadt pdf-Dateien zur Verfügung gestellt werden, weisen wir darauf hin, dass die handschriftlich 

unterschriebenen Fassungen des Prüfungsberichts und des Bestätigungsvermerks die einzigen 

verbindlichen Versionen darstellen. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses 

und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es 

zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf 

unsere Prüfung verwiesen wird. Auf eine entsprechende Anwendung von § 328 HGB wird verwie-

sen. 

Gütersloh, am 17. Januar 2018 

W R G 
Audit GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Lüke Robbers 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 



 

Anlagen 























































































































 

44366/15/pdf Anlage 3 / - 1 - 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An die Stadt Sundern: 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 

Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Ver-

mögensgegenstände und des Lageberichts der Stadt Sundern für das Haushaltsjahr vom 

1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen 

nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Best-

immungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwor-

tung des Bürgermeisters der Stadt Sundern. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 

Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdau-

ern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-

fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-

lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-

nanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 

der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festge-

legte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-

gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-

ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt 

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 

sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-

lung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzun-

gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Sundern. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Ohne dieses Urteil einzuschränken weisen wir darauf hin, dass die anhaltende Verlustsituation zu 

einer Beeinträchtigung der kommunalen Aufgabenerfüllung führen kann. Aus diesem Grund hat 

die Stadt nach den Angaben im Lagebericht ein Haushaltssicherungskonzept bis 2022 aufgestellt. 

Gütersloh, am 17. Januar 2018 

W R G 
Audit GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

   

Lüke 
Wirtschaftsprüfer 

 Robbers 
Wirtschaftsprüfer 
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Rechtliche und steuerliche Grundlagen 

A. Darstellung der rechtlichen Verhältnisse 

Name: Stadt Sundern 

Hauptsatzung: Im aktuellen Haushaltsjahr galt die Hauptsatzung, die durch den Rat 

der Stadt Sundern am 19. Juni 2013 beschlossen wurde. Die letzte Ak-

tualisierung erfolgte durch den Rat der Stadt Sundern am 11. Mai 2017. 

Haushaltsjahr: Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.  

Bürgermeister: Herr Detlef Lins bis 21.10.2015 

Herr Ralph Brodel ab 22.10.2015 

Rat: Dem Rat der Stadt Sundern gehören in der Wahlperiode von 2014 bis 

2019 insgesamt 38 Ratsmitglieder an.  

Es gilt die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Sundern vom 

13. November 2014. 

Die Namen der gewählten Mitglieder des Rates sind in dem als Anla-

ge 2 beigefügten Lagebericht unter Beachtung des § 95 Abs. 2 GO 

NRW benannt.  

B. Darstellung der steuerlichen Verhältnisse 

Die Stadt Sundern ist als juristische Person des öffentlichen Rechtes gemäß § 1 Abs. 1 KStG le-

diglich mit ihren Betrieben gewerblicher Art unbeschränkt steuerpflichtig. 






